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Zur Vorbereitung des Zensus ist der Aufbau eines voll-
ständigen Anschriften- und Gebäuderegisters erforder-
lich. Dafür sind ab dem Jahr 2010 vier Datenlieferungen 
aus den Melderegistern notwendig. Außerdem ist zum 
Zensusstichtag eine Lieferung erwerbsstatistischer Daten 
über Beamte, Richter, Soldaten sowie Dienstordnungsan-
gestellte von den auskunftspflichtigen Stellen für die Per-
sonalstandstatistik vorgesehen. 

Zu allen Lieferterminen erhalten die Kommunen rechtzei-
tig: eine Vorinformation, die Datenanforderung sowie ein 
Schreiben mit Erläuterungen zu Liefermodalitäten und den 
Zugangsdaten für die elektronische Datenübermittlung.

Melderegister 
Die vier Melderegisterlieferungen dienen der Aktualisie-
rung des Anschriften- und Gebäuderegisters, der Vorbe-
reitung der Stichprobenziehung und der Ermittlung der 
amtlichen Einwohnerzahl sowie zur Auswertung nach de-
mographischen Grunddaten wie Alter, Geschlecht oder 
Familienstand. 

Erwerbsstatistische Angaben über Beamte
Die erwerbsstatistischen Merkmale über Beamtinnen 
und Beamte, Richterinnen und Richter, Soldatinnen und  
Soldaten sowie Dienstordnungsangestellte werden zum 
Zensusstichtag, dem 9. Mai 2011, bei den zuständigen 
Stellen abgefragt. Zur Vorbereitung der Datenlieferung 
wurde bereits eine Vorbefragung durchgeführt.

Registerunabhängig
Die Modalitäten der Datenlieferungen der mit der Ekom21 
zusammen arbeitenden Kommunen werden, wie schon 
2008, vom Hessischen Statistischen Landesamt direkt mit 
der Ekom21 abgestimmt.

Register



Nach der zum Stichtag 1.4.2008 erfolgten Lieferung fand 
eine Datenlieferung aus den Melderegistern zum Stichtag 
1.4.2010 statt. 

Der Zweck dieser Lieferung ist die Aktualisierung des An-
schriften- und Gebäuderegisters, um eine optimale und 
aktuelle Ausgangsbasis für die Ziehung der Haushalts-
stichprobe zu schaffen.

Am 01.11.2010 - sechs Monate vor dem Zensusstichtag, 
wird eine weitere Lieferung fällig. Sie ist notwendig zur 
Vorbereitung der stichprobenbasierten Haushaltebefra-
gung und unterscheidet sich in den zu liefernden Merk-
malen deutlich von den vorhergehenden Lieferungen, da 
für den Zensus beispielsweise auch Angaben zu Ehegat-
ten und Kindern, zur Anschrift des Wohnungsgebers so-
wie die Konfession benötigt werden. 

Zum Zensusstichtag, dem 9. Mai 2011, erfolgt eine Liefe-
rung aller Angaben der zu diesem Zeitpunkt in den Melde-
registern geführten Personen. Die zu liefernden Merkmale 
entsprechen den schon im November 2010 definierten 
Merkmalen.

Dies ist die zentrale Lieferung im Zensus 2011. Die Melde-
registerdaten werden mit den übrigen im Zensus erhobe-
nen Daten zum zensustypischen Datensatz für die Auswer-
tung zusammengeführt.

Am 9.08.2011 wird nochmals ein Melderegisterauszug 
angefordert. Diese Lieferung ist erforderlich, um nach-
träglich erfolgte melderechtliche Verbuchungen von stich-
tagsrelevanten Umzügen zu erfassen.

Melderegisterauszüge

2010

1. April
▼

1. November
▼



Erwerbsstatistische Angaben über Beamte

Neben den Datenlieferungen aus den Melderegistern, 
übermitteln die Kommunen auch erwerbsstatistische 
Angaben über Beamtinnen und Beamte, Richterinnen 
und Richter, Soldatinnen und Soldaten sowie Dienstord-
nungsangestellte. 

Zum Zensusstichtag erfolgt die Lieferung der im Zensus-
gesetz 2011 vorgesehenen erwerbsstatistischen Anga-
ben über Beamte.  

Die Datenübermittlung ist notwendig, weil die Bundes-
agentur für Arbeit zwar Informationen über sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigte aber nicht über Beamtin-
nen und Beamte bereitstellen kann.

Die im Zensus gewonnenen Informationen über die Bür-
gerinnen und Bürger fließen nicht an die Meldebehör-
den oder andere Stellen zurück. 

Eine Rückmeldung der im Zensus gewonnenen Infor-
mationen an die Meldebehörden oder andere Stellen 
schließt das Zensusgesetz 2011 aus. Diese Regelung 
folgt dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungs-
gerichts vom 15. Dezember 1983.

2011

Zensusstichtag 
9. Mai

▼ 9. August
▼



Zensus 2011

Die Europäische Union plant für 2011 einen gemein-
schaftsweiten Zensus. Auch die Bundesrepublik Deutsch-
land wird sich an diesem Zensus beteiligen, denn die 
aktuellen Bevölkerungs- und Wohnungszahlen basieren 
auf zunehmend unsicheren Fortschreibungen. Wesentli-
che Grundlage der derzeitigen Zahlen sind für das frü-
here Bundesgebiet Ergebnisse der Volkszählung 1987 
und für das Gebiet der ehemaligen DDR ein Abzug des 
Zentralen Einwohnerregisters aus dem Jahre 1990.

Mit dem Zensus 2011 wird in Deutschland ein neues 
Verfahren eingeführt: Beim registergestützten Zensus 
werden hauptsächlich vorhandene Verwaltungsregis-
ter — vor allem Melderegister und Register der Bundes-
agentur für Arbeit — genutzt.

Informationen über die Gebäude und Wohnungen, die 
nicht durch die Verwaltung erfasst sind, werden direkt bei 
den Gebäude- und Wohnungseigentümern erhoben.

Andere Fragen, wie etwa zur Bildung und Ausbildung, 
werden nur bei einem kleinen Teil der Bevölkerung in 
Form von Befragungen durch Interviewer erhoben.

Mit dem Faltblatt wollen wir einen kurzen Überblick über 
die Datenlieferungen der Kommunen und über die Lie-
fermodalitäten sowie den Nutzen für die Kommunen 
geben.



Der Nutzen für die Kommunen

Hessisches Statistisches Landesamt
Rheinstraße 35/37
65185 Wiesbaden

www.statistik-hessen.de

Auskunft Zensus
0611 3802-700
Zensus-Auskunft@statistik-hessen.de
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Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe 
gestattet.

Der Zensus 2011 liefert eine wichtige Informations- und 
Planungsgrundlage für die Kommunen in Hessen. Zentra-
les Zensusergebnis sind die amtlichen Einwohnerzahlen. 
Denn von den Einwohnerzahlen hängt beispielsweise der 
Länderfinanzausgleich ab. Sie sind darüber hinaus Richt-
größen für

■ die Einteilung von Wahlkreisen,

■ die Berechnung der Sitze in Gemeinderäten und

■ die Bezahlung der Bürgermeister.

Die Einwohnerzahl ist auch eine entscheidende Größe bei 
der kommunalen Infrastrukturplanung von Schulen, Kin-
dergärten, Krankenhäusern etc.

Der Zensus dient auch der Feststellung des Gebäude- und 
Wohnungsbestandes sowie seiner kleinräumigen Nut-
zung. Die Ergebnisse sind von zentraler Bedeutung für 
wohnungspolitische sowie raumplanerische Entscheidun-
gen in den Kommunen und stehen diesen als Instrument 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung. Zieht man 
Bevölkerungszahlen und weitere Merkmale wie die Alters-
struktur hinzu, lässt sich eine zukunftsfähige Entwicklung 
der Nachfrage nach Wohnungen prognostizieren.


